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Bankverbindungen: 
Kreissparkasse Köln 033 001652 (BLZ 370 502 99) 
Raiffeisenbank Sankt Augustin eG 1 200 178 013 (BLZ 370 697 07) 
VR-Bank Rhein-Sieg eG 5 000 459 013 (BLZ 370 695 20) 
Postbank Köln 231 08-503 (BLZ 370 100 50) 
Steyler Bank GmbH 11 949 (BLZ 386 215 00) 

Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum (SEPA): 
IBAN DE11 3705 0299 0033 0016 52 Swift BIC: COKSDE33 
IBAN DE27 3706 9707 1200 1780 13 Swift BIC: GENODED1SAM 
IBAN DE53 3706 9520 5000 4590 13 Swift BIC: GENODED1RST 
IBAN DE39 3701 0050 0023 1085 03 Swift BIC: PBNKDEFF 
IBAN DE14 3862 1500 0000 0119 49 Swift BIC: GENODED1STB 

Öffentliche Verkehrsmittel 
Haltestelle:  
Sankt Augustin-Markt 
Straßenbahn: 66 
Busse: 508, 517, 529, 535 

 

 
  

Der Bürgermeister 

 
 
 
Postanschrift: Stadtverwaltung  53754 Sankt Augustin 
 

An die  
Fraktionen  
im Rat der Stadt Sankt Augustin 
 
im Hause 
(per GroupWise/E-Mail) 
 
und 
Herrn Günter Austria-Zink 
(per E-Mail) 

Dienststelle 
Bürgermeister- und Ratsbüro 
Ratsbüro, Markt 1 
Auskunft erteilt: 

Herr Holland 
Zimmer: 

402 
Telefon (0 22 41)  243-0  Durchwahl: 394 
Telefax  (0 22 41)  243-430  Durchwahl: 77394 
E-Mail-Adresse: guenther.holland@sankt-augustin.de 

Internet-Adresse: http://www.sankt-augustin.de 
Besuchszeiten 

Rathaus 
montags: 
8.30 - 12.00 u. 14.00 - 18.00 Uhr,  
dienstags bis freitags: 
8.30 Uhr - 12.00 Uhr 

Bürgerservice (Ärztehaus) 
montags und donnerstags: 
7.30 Uhr – 18.00 Uhr, 
dienstags und mittwochs: 
7.30 Uhr – 14.00 Uhr, 
freitags: 7.30 Uhr – 12.00 Uhr 

 

Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen Mein Zeichen Datum 

            BRB-Holl.      25.08.2014 
 
Sicherheitskonzept 
Anfrage der SPD-Fraktion, DS-Nr. 14/0191, vom 24.06.2014 
_______________________________________________________________________ 
 
Beratungsfolge 

 
Sitzungstermin 

 
Behandlung 

Rat 01.10.2014 öffentlich 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit beantworte ich die o.a. Anfrage wie folgt: 
 
Frage 1: 
Gibt es ein allgemeines Sicherheitskonzept getrennt nach öffentlichem Bereich und 
Verwaltungsbereich? 
 
Antwort: 
Es gibt kein allgemeines Sicherheitskonzept getrennt nach öffentlichem Bereich und 
Verwaltungsbereich. 
 
Frage 2: 
In welcher Weise erfolgt der Objektschutz während/außerhalb der allgemeinen Öff-
nungszeiten des Rathauses? 
 
Antwort: 
Der Objektschutz des Rathauses außerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten erfolgt 
durch alarmgesicherte Bereiche bzw. Türen und Fenster. Diese Bereiche befinden 
sich im Unter- und Kellergeschoss des Gebäudes. Weiterhin sind in besonders zu 
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sichernden Räumen (z.B. Poststelle, Bürgerservice, Archiv, Serverräume für die IT-
Anlagen) zusätzlich Bewegungsmelder installiert. 
 
Frage 3: 
Auf welche Art erfolgt eine allgemeine Sicherung der vielfältig generierten physischen 
und elektronischen (digitalen) Bestandsdaten der Bürgerinnen und Bürger? 
 
Antwort: 
Eine Sicherung der physischen Bestandsdaten erfolgt durch die Aufbewahrung in 
speziell gesicherten Räumlichkeiten (siehe zu 2.) bzw. hierfür zur Verfügung stehen-
den Tresoren. 
 
Die elektronischen bzw. digitalen Daten der Bürgerinnen und Bürger werden durch 
entsprechende Softwarelösungen gesichert. Darüber hinaus erfolgt die Speicherung 
von besonders zu sichernden Daten in einem zentralen Rechenzentrum (Zweckver-
band civitec). Es werden keine Daten auf den lokalen Rechnern der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Stadt Sankt Augustin gespeichert. Die hierzu verwendete Hard-
ware ist wie unter 2. dargelegt gesichert. 
 
Frage 4: 
Gelten die Bestimmungen der Verschlusssachenanweisung (VSA) des Bundesin-
nenministers analog auch für die Belange der Stadtverwaltung? 
 
Antwort: 
Die Bestimmungen der Verschlusssachenanweisung (VSA) des Bundesinnenminis-
ters sind nicht analog für die Belange der Stadtverwaltung anwendbar. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung: 
 
 
gez. Rainer Gleß 
Erster Beigeordneter 


